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Regeste

Art. 7, Art. 64a KVG. Die Voraussetzungen für den Wechsel des Versicherers waren erfüllt.
Teilweise Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
St. Gallen vom 24. Juli 2020, KV 2019/1).

Erwägungen

E. 1
Soweit die angefochtene Verfügung Betreibungskosten betrifft, wird die Einsprache
gutgeheissen. In allen übrigen Punkten wird die Einsprache abgewiesen.

E. 2
Zur Klärung der Frage, ob die in Betreibung gesetzten und bezahlten Prämien der Monate
Dezember 2015 und Januar bis Oktober 2016 geschuldet waren, ist streitig und zu prüfen,
ob der Beschwerdeführer im Jahr 2016 weiterhin bei der Beschwerdegegnerin obligatorisch
krankenversichert war. War dies der Fall, so waren auch die in Betreibung gesetzten und im
Anschluss daran im Dezember 2018 bezahlten Monatsprämien Januar bis Oktober 2016
ohne weiteres geschuldet. Die in Betreibung gesetzte und ebenfalls im Dezember 2018
bezahlte Monatsprämie Dezember 2015 war geschuldet, sofern der Beschwerdeführer diese
Prämie – entgegen seinen Ausführungen – noch nicht bereits zuvor (während des
unbestrittenen Versicherungsverhältnisses bei der Beschwerdegegnerin im Jahr 2015 am
27. November 2015; act. G 4.1 S. 6) bezahlt hatte.

E. 3.1
Nach Art. 7 KVG kann eine versicherte Person unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist den Versicherer auf das Ende eines Kalendersemesters wechseln (Abs. 1;
ordentliche Kündigung). Bei der Mitteilung der neuen Prämie kann die versicherte Person
den Versicherer unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende des
Monats wechseln, welcher der Gültigkeit der neuen Prämie vorangeht. Der Versicherer
muss die neuen, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) genehmigten Prämien jeder
versicherten Person mindestens zwei Monate im Voraus mitteilen und dabei auf das Recht,
den Versicherer zu wechseln, hinweisen (Abs. 2; ausserordentliche Kündigung).

E. 3.2
Nach Art. 7 Abs. 5 KVG endet das Versicherungsverhältnis beim bisherigen Versicherer
erst, wenn ihm der neue Versicherer mitgeteilt hat, dass die betreffende Person bei ihm
ohne Unterbrechung des Versicherungsschutzes versichert ist. Unterlässt der neue
Versicherer diese Mitteilung, so hat er der versicherten Person den daraus entstandenen
Schaden zu ersetzen, insbesondere die Prämiendifferenz. Sobald der bisherige Versicherer



die Mitteilung erhalten hat, informiert er die betroffene Person, ab welchem Zeitpunkt sie
nicht mehr bei ihm versichert ist.

E. 3.3
In Abweichung von Art. 7 KVG kann die säumige versicherte Person den Versicherer nicht
wechseln, solange sie die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen sowie die
Verzugszinse und Betreibungskosten nicht vollständig bezahlt hat (Art. 64a Abs. 6 KVG).

E. 4
4.4.1. Letztlich ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 64a Abs. 6 KVG
den Versicherer nicht wechseln konnte. 4.4.2. Gemäss Art. 64a Abs. 6 Satz 1 KVG kann die
säumige versicherte Person den Versicherer nicht wechseln, solange sie die ausstehenden
Prämien und Kostenbeteiligungen sowie die Verzugszinse und Betreibungskosten nicht
vollständig bezahlt hat. Säumig in diesem Sinne ist die versicherte Person ab Zustellung der
Mahnung nach Art. 105b Abs. 1 KVV (Art. 105l Abs. 1 der Verordnung über die
Krankenversicherung [KVV; SR 832.102]). Laut Art. 105b Abs. 1 KVV muss der
Versicherer die Zahlungsaufforderung bei Nichtbezahlung von Prämien und
Kostenbeteiligungen spätestens drei Monate ab deren Fälligkeit zustellen. Kündigt eine
säumige versicherte Person ihr Versicherungsverhältnis, so muss der Versicherer sie
informieren, dass die Kündigung keine Wirkung entfaltet, wenn die bis einen Monat vor
Ablauf der Kündigungsfrist gemahnten Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinse
sowie die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Betreibungskosten bis zum Ablauf der
Kündigungsfrist nicht vollständig bezahlt sind (Art. 105l Abs. 2 KVV). Sind die
ausstehenden Beträge nach Abs. 2 beim Versicherer nicht rechtzeitig eingetroffen, so muss
dieser die betroffene Person informieren, dass sie weiterhin bei ihm versichert ist und
frühestens auf den nächstmöglichen Termin nach Art. 7 Abs. 1 und 2 KVG den Versicherer
wechseln kann. Der Versicherer muss zudem den neuen Versicherer innerhalb von 60
Tagen darüber informieren, dass die versicherte Person weiterhin bei ihm versichert ist (Art.
105l Abs. 3 KVV). 4.4.3. Das gesetzlich verankerte Austrittsverbot kann nach dem
Wortlaut der genannten Gesetzesbestimmung nur die "säumige" versicherte Person treffen.
Säumigkeit in diesem Sinne liegt wie vorstehend erwähnt ab Zustellung der Mahnung nach
Art. 105b Abs. 1 KVV vor (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juli 2016,
9C_653/2015, E. 4.2). Die erste Mahnung bezüglich der Monatsprämie Dezember 2015
versandte die Beschwerdegegnerin am 16. Januar 2016 (act. G 10.11). Davor (am 19.
Dezember 2015) handelte es sich lediglich um eine Zahlungserinnerung (act. G 10.10).
Entsprechend war der Beschwerdeführer bei Ablauf der Kündigungsfrist Ende des Jahres
2015 nicht säumig. Die in Art. 64a Abs. 6 KVG vorgesehene Sanktionsfolge konnte daher
nicht eintreten. In Übereinstimmung mit dem Gesagten hat das Bundesgericht entschieden,
dass eine Person, die auf Ende Dezember des Jahres gekündigt hat, was vorliegend der Fall
ist, die Dezemberprämie aber nicht bezahlt hat, sodass die Mahnung nicht vor Ende
Dezember zugestellt werden konnte, im Zeitpunkt des Kassenwechsels nicht säumig ist
(Urteil des Bundesgerichts vom 2. November 2016, 9C_51/2016, E. 4). Damit war auch die
dritte Voraussetzung für einen Versichererwechsel per 1. Januar 2016 erfüllt.

E. 4.1
Gestützt auf vorstehende gesetzliche Grundlagen mussten drei Voraussetzungen kumulativ
erfüllt sein, damit das Versicherungsverhältnis mit der Beschwerdegegnerin per Ende 2015
enden konnte. Die Kündigung musste rechtzeitig erfolgt sein (vgl. dazu Art. 7 Abs. 1 und 2



KVG), ein neuer Versicherer (Nachversicherer) war der Beschwerdegegnerin gemäss
dessen Mitteilung zu diesem Zeitpunkt bekannt (vgl. dazu Art. 7 Abs. 5 KVG) und der
Beschwerdeführer war Ende des Jahres 2015 nicht säumig im Sinne des Gesetzes (Art. 64a
Abs. 6 KVG).

E. 4.2
Die erste Voraussetzung war ohne weiteres erfüllt, denn es ist unbestritten und aktenkundig,
dass der Beschwerdeführer das Versicherungsverhältnis fristgerecht per Ende 2015
ausserordentlich gekündigt hat (act. G 10-8 f.).

E. 4.3.1
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass sie von einem Nachversicherer (KLuG) rechtzeitig
Kenntnis hatte. Entsprechend forderte sie den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 1.
Februar 2016 auf, dass er veranlassen solle, dass die neue Versicherung eine Bestätigung
schicke, damit der Übertritt auf den Folgemonat vorgenommen werden könne (act. G
10.14). Auf dieses Schreiben reagierte der Beschwerdeführer nicht. Der Beschwerdeführer
legte in diesem Verfahren aber ein Schreiben der KLuG an die Beschwerdegegnerin vom
11. Februar 2015 – und damit eine rechtzeitige Bestätigung – ins Recht, wonach die KLuG
die Weiterführung der obligatorischen Krankenversicherung für den Beschwerdeführer per
Versicherungsbeginn 1. Januar 2016 bestätigte, sofern dieser die Prämien,
Kostenbeteiligungen, Verzugszinsen und Betreibungskosten vollständig bezahlt habe. Es
werde gebeten, den Austritt aus der Krankenversicherung entsprechend vorzunehmen (act.
G 1.7; vgl. ferner act. G 23.3). Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass sie erst durch das
Schreiben von der KLuG vom 5. April 2018 (act. G 10.49; vgl. ferner act. G 23.7), in
welchem diese den Versand ihres Schreibens vom 11. Februar 2015 bestätigte, von der
angeblichen Nachversicherung per 1. Januar 2016 Kenntnis erhalten habe. Mangels
Zustellnachweises der Bestätigung vom 11. Februar 2015 habe die KLuG die Folgen der
Beweislosigkeit zu tragen und der Beschwerdeführer sei mangels rechtzeitiger Bekanntgabe
eines Nachversicherers im Jahr 2016 weiterhin bei der Beschwerdegegnerin versichert
gewesen.

E. 4.3.2
Der Beschwerdeführer hat auf das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 1. Februar 2016
bezüglich Bestätigung eines Nachversicherers nicht reagiert, obwohl es ihm ein Leichtes
gewesen wäre, das Schreiben vom 11. Februar 2015, wie er es auch in diesem Verfahren
gemacht hat, der Beschwerdegegnerin einzureichen. Dies gereicht ihm indes in Bezug auf
die Frage der Rechtzeitigkeit der Bekanntgabe eines Nachversicherers nicht zum Nachteil.
Zwar hätte der Beschwerdeführer durch aktives Handeln Umtriebe verhindern können. Es
kann ihm aber nicht angelastet werden, dass die Beschwerdegegnerin keine Kenntnis
(mehr) vom Schreiben der KLuG vom 11. Februar 2015 hatte. Sie macht geltend, dass ihr
dieses Schreiben nicht zugegangen sei, ein Zustellnachweis von der KLuG zu erbringen
wäre, ansonsten die neue Versicherung die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe. Dem
kann nicht gefolgt werden. Genauso wie von der Vermutung auszugehen ist, dass dem
Beschwerdeführer, entgegen seinen Ausführungen, die im Recht liegenden Schreiben der
Beschwerdegegnerin (Prämienrechnungen, Zahlungserinnerungen, Mahnungen etc.)
zugegangen sind, ist auch in Bezug auf das Schreiben der KLuG vom 11. Februar 2015
überwiegend wahrscheinlich anzunehmen, dass dieses bei der Beschwerdegegnerin im
Februar 2015 eingegangen und wohl untergegangen ist. Die andere Meinung führte dazu,



dass die mit öffentlichen Aufgaben betrauten, verwaltungsrechtlich und damit staatlich
handelnden Krankenversicherer bewusst falsche Angaben machen (act. G 10.49) und
falsche Akten ins Recht legen. Davon ist nicht auszugehen. Auch hätte dies zur Folge, dass
die Krankenversicherer untereinander und im Verkehr mit den versicherten Personen immer
den teuren Postverkehr wählen müssten, welcher einen Zustellnachweis zulässt. In
gewissen Belangen ist ein solcher sicher angezeigt, nicht jedoch bei alltäglicher
Korrespondenz und auch nicht bei einer Weiterversicherungsbestätigung, zumal das KVG
für eine solche, wie die Beschwerdegegnerin richtig ausführt, keine besondere Form
vorsieht (Gebhard Eugster, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile (Hrsg.),
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2018, Art. 7 N
14). Entsprechend gelingt der KLuG mit den im Recht liegenden Schreiben vom 11.
Februar 2015 und vom 5. April 2018 (act. G 10.49) der Beweis der rechtzeitigen
Bekanntgabe eines Nachversicherers. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die
Beschwerdegegnerin rechtzeitig vom Nachversicherer KLuG per 1. Januar 2016 Kenntnis
hatte bzw. hätte haben müssen. Die zweite Voraussetzung für einen Versichererwechsel per
Ende 2015 war damit auch erfüllt.

E. 4.5
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Kündigung der obligatorischen
Krankenversicherung bei der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2015 rechtzeitig
erfolgte, der Nachversicherer KLuG der Beschwerdegegnerin seit deren Mitteilung vom 11.
Februar 2015 hätte bekannt sein müssen und der Beschwerdeführer bei Kündigung und
Vertragsende nicht säumig im Sinne von Art. 64a Abs. 6 KVG war. Entsprechend hätte die
Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer, der seit 1. Januar 2016 obligatorisch bei der
KLuG krankenversichert war (act. G 21), per Ende 2015 aus dem Versicherungsverhältnis
entlassen müssen. Die bezahlten Monatsprämien Januar bis Oktober 2016 waren demnach
nicht geschuldet, da der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt bei der KLuG obligatorisch
krankenversichert war.

E. 4.6
Bezüglich der Prämie für den Monat Dezember 2015 ist folgendes festzuhalten. Am 19.
Dezember 2015 sandte die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine
Zahlungserinnerung für die Monatsprämie Dezember 2015 in der Höhe von Fr. 251.45. Am
7. November 2015 habe man eine Rechnung gesandt (act. G 10.10). Am 16. Januar 2016
wurde er bezüglich der offenen Prämienrechnung für Dezember 2015 erstmals (act. G
10.11), am 10. März 2016 letztmals (act. G 10.17) gemahnt. Der Beschwerdeführer führt
zwar aus, dass er die Dezember-Prämie wie immer korrekt im Voraus am 27. November
2015 bezahlt habe (act. G 4.1 S. 6). Er legt dazu aber – im Gegensatz zum Jahr 2014 in act.
G 1.3 – keinen Kontoauszug ins Recht, der diese Aussage bestätigen würde. Es ist davon
auszugehen, dass er den entsprechenden Beweis erbracht hätte, sollte die Prämie für
Dezember 2015 tatsächlich beglichen sein. Entsprechend rechtfertigt es sich anzunehmen,
dass diese Prämie noch offen und geschuldet war.

E. 5.1
Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer im
Jahr 2016 bei der KLuG obligatorisch krankenversichert war. Entsprechend wären die
bezahlten Prämien der Monate Januar bis Oktober 2016 inkl. der in diesem Zusammenhang
ebenfalls in Betreibung gesetzten und bezahlten Zinsen, Mahngebühren und



Bearbeitungsgebühren nicht geschuldet gewesen. Damit ist Ziff. 1 Satz 2 des
Einspracheentscheids vom 20. Dezember 2018 aufzuheben und die Beschwerde in diesem
Umfang gutzuheissen. Bei Rechtskraft dieser Entscheidung wird die Beschwerdegegnerin
die zuviel bezahlten Monatsprämien zurückzuerstatten haben. Die bezahlten Prämien der
Monate November und Dezember 2016 sind zwar nicht Teil des Anfechtungsgegenstands
und damit in diesem Verfahren nicht zu berücksichtigen. Diesbezüglich wird die
Beschwerdegegnerin indes auch zufolge unzulässiger Doppelversicherung im Jahr 2016 das
Versicherungsverhältnis im Jahr 2016 insgesamt aufzuheben und rückabzuwickeln haben.

E. 5.2
Im Weiteren Umfang ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 6.1.1
Der Beschwerdeführer beantragt eine Aufwandsentschädigung im Umfang von Fr.
40'218.75, sinngemäss sowohl für das Verfahren bei der Beschwerdegegnerin
(Verwaltungsverfahren) als auch für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Mit
Einspracheentscheid vom 20. Dezember 2018 hat die Beschwerdegegnerin einen
Entschädigungsanspruch für das Verwaltungsverfahren verneint (vgl. Ziff. 3).

E. 6.1.2
Für das Verwaltungs- bzw. Einspracheverfahren wird gemäss Art. 52 Abs. 3 ATSG in der
Regel keine Parteientschädigung ausgerichtet. Vorliegend ist keine Ausnahme von dieser
Regel gegeben (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2020, Art.
52 N 84 f. mit Verweisen auf die Rechtsprechung) und es besteht kein Anspruch auf eine
Entschädigung für das Verfahren bei der Beschwerdegegnerin.

E. 6.1.3
Gemäss Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende Person Anspruch auf
Ersatz der Parteikosten im Gerichts- bzw. Beschwerdeverfahren. Darunter werden in der
bisherigen Rechtsprechung insbesondere die Vertretungskosten verstanden (vgl. Ueli
Kieser, a.a.O., Art. 61 N 215). Kosten der nicht vertretenen Partei werden nach der
Rechtsprechung nur ausnahmsweise übernommen. Es muss sich um eine komplizierte
Sache mit einem hohen Streitwert handeln, wobei der – in einem vernünftigen Rahmen
betriebene – Aufwand denjenigen überschreitet, der von der Partei auf sich zu nehmen ist
(vgl. Ueli Kieser, a.a.O., Art. 61 N 217 mit Verweis auf BGE 110 V 134 f. E. 4d). Es
besteht vorliegend kein Grund für die ausnahmsweise Zusprache von anderen als
Vertretungskosten, da es sich um keine komplizierte Sache mit einem hohen Streitwert
(gemäss Anfechtungsgegenstand) handelte und der vernünftig betriebene Aufwand nicht
den Rahmen dessen sprengt, was der Beschwerdeführer auf sich zu nehmen hat.

E. 6.1.4
Die Beschwerde bezüglich den Antrag auf Aufwand- bzw. Parteientschädigung ist demnach
abzuweisen.

E. 6.2
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). Entscheid im
Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als
Ziff. 1 Satz 2 des Einspracheentscheids vom 20. Dezember 2018 im Sinn der Erwägungen
aufgehoben wird. Betreffend Zusprache einer ausseramtlichen Entschädigung für das



Verwaltungs- und das Gerichtsverfahren wird die Beschwerde abgewiesen. Auf die übrigen
Anträge des Beschwerdeführers wird nicht eingetreten. Es werden keine Gerichtskosten
erhoben.
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